
1 StGB Besonderer Teil

Beschränkungen über Ein- und Ausreise oder Aufenthalt können in 
leichten füllen als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

§214
Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit

(1) Wer gegen Bürger wegen ihrer staatlichen oder gesellschaftlichen 
Tätigkeit mit Tätlichkeiten vorgeht oder solche androht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, 
Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Wer sich an einer Gruppe beteiligt, die Gewalttätigkeiten gegen 
Bürger wegen ihrer staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit verübt 
oder androht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(3) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung, kann der 
Täter mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder Geldstrafe be
straft werden,

(4) Der Versuch ist strafbar.

§215
Rowdytum

(1) Wer sich an einer Gruppe beteiligt, die aus Mißachtung der öffent
lichen Ordnung oder der Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens 
Gewalttätigkeiten, Drohungen oder grobe Belästigungen gegenüber Per
sonen oder böswillige Beschädigungen von Sachen oder Einrichtungen 
begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Haftstrafe 
bestraft.

(2) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung oder ist die 
Tat ohne Beteiligung an einer Gruppe begangen, kann der Täter mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Verurteilung auf Bewährung, mit 
Haftstrafe oder mit Geldstrafe bestraft werden.

(3) Der Versuch ist strafbar.
A n m e r k u n g :
Andere, die Öffentliche Ordnung störende Handlungen können als Ord
nungswidrigkeiten verfolgt werden.

§216 
Schwere Fälle

(1) In schweren Fällen der Beeinträchtigung staatlicher oder gesell
schaftlicher Tätigkeit oder des Row~dytums wird der Täter mit Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft. Ein schwerer Fall 
liegt vor, wenn
1. durch die Tat die öffentliche Ordnung oder das sozialistische Ge

meinschaftsleben durch Verbreitung von Unruhe unter der Bevöl
kerung in besonderem Maße gefährdet wird;

2. die Tat von mehreren begangen wird, die sich zur wiederholten
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